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Entschuldigung bei Erkrankung  
 

Mein Kind   _______________________________________________, Klasse _________,  

Klassenlehrkraft ________________________________,  

kann/konnte am ____________________ bzw.   

vom ____________________ bis _________________ 

 

 

 

 

 

den Schulunterricht nicht besuchen.  

 _____________________________________________________   

(Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 

……………………………………………………… Hinweise zum Entschuldigungsverfahren………… 

Aus der Schulbesuchsverordnung § 2 Verhinderung der Teilnahme:  

Ist ein Schüler aus zwingenden Gründen (z. B. Krankheit) am Schulbesuch verhindert, ist dies der 

Schule unter Angabe des Grundes und der voraussichtlichen Dauer der Verhinderung 

unverzüglich mitzuteilen (Entschuldigungspflicht). … Die Entschuldigungspflicht ist spätestens 

am zweiten Tag der Verhinderung mündlich, fernmündlich, elektronisch oder schriftlich zu 

erfüllen. Im Falle elektronischer oder fernmündlicher Benachrichtigung der Schule ist die 

schriftliche Mitteilung binnen drei Tagen nachzureichen. 

Beispiel: 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Erster Tag der 

Verhinderung 

Entschuldigung 

muss im Laufe 

des Dienstags 

eingehen  

  Spätester 

Eingang der 

schriftlichen 

Entschuldigung, 

falls zuvor eine 

mündliche 

Entschuldigung 

erfolgte  

 

Versäumt der Schüler eine Klassenarbeit bzw. Klausur ist er innerhalb der schulgesetzlich 

vorgesehenen Entschuldigungsfrist schriftlich zu entschuldigen. Ansonsten wird die 

Klassenarbeit bzw. Klausur mit „ungenügend“ bewertet. 

wegen 

 

 

 

 

 


